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Nº. 7. A.

Ubi est virtus Germanorum? ubi illa omnibus

nationibus cognita, omnibus Populis decantata fortitudo nostra?
Udalricus de Hutten.

Der Wiener Kongreß hat unter vielem
Guten, welches wir noch von ihem erwarten,

auch das veranlaßet, daß sich aus allen
Enden und Gegenden Teutschlandes hier in Wien
Edelleute, an der allgemeinen Sache des Vater-
landes Anteil nehmend, versammelt ,

daß sich manche darunter kennen gelernt
und freundschaftliche Verbindungen

unter sich gestiftet haben, welche außer-einander
deme ewig fremd geblieben sein würden.

In Betrachtung, daß das teutsche Vaterland
die schmählichen Fesseln fremder Herrschaft
aus eigener Kraft zerbrochen, daß es
heilige unerläßliche Pflicht des teutschen Volkes
ist, sich nicht nur auf jener Stufe zu er-
halten, zu welcher es sich durch seine
Kraft Anstrengung wieder aufgeschwungen
hat, sondern sich durch moralischen
Wert immer höher zu heben; in



fernerer Betrachtung , daß der Adel
nur dann seiner Bestimmung entspricht,
wenn er der edelste, d. i. derjenige
Stand im Staate ist, der sich nach Kopf

und Herzen durch vorzügliche Bildung und
Grundsäze vor den übrigen Ständen
im Volke auszeichnet; haben die Unter-
zeichneten, ganz von der Warheit dises
Grundsazes durchdrungen, beschlossen

einen freundschaftlichen, jedoch ganz an-
Verein unter sich zu schließen,
dessen Zwek kein
anderer sein soll, as durch eine nähere (engere?)
Verbindung unter dem teutschen Adel,

vermittelst Verbreitung moralischer Grindsäze
und wissenschaftlicher Kenntnisse, auf
eine höhere Bildung dieses Standes zu wirken.x a)

Diese rein sittliche Absicht unverrrückt

im Auge behaltend, haben Sie für notwendig
erachtet, für sich nachstehende Säze und
Grundsäze auszusprechen, aus welchen

Sie nach vorhergegangener Beratung,



die Sazung dieses vaterländischen Vereins
zu entwerfen und vestzusezen gedenken.
Sie erklären demnach:

1 .
Daß Sie weder jezt noch fürder Etwas,

was auf Relligions- oder Staats-Ver-
fassung den entferntesten Bezug haben
könnte, anders als ihrem Zweke völlig

fremd ansehen werden.
2 .

Daß Sie für eine der heiligsten und uner-
läßlichsten Pflichtem des adels halten: der
Landes Fürsten treu, hold und

staats Verfassung und den
gewärtig zu sein, und mit allen übrigen
Ständen im Staate in Gehorsan, An-
hänglichkeit und Bereitwilligkeit zu allen
Pfern, welche die Wolfart des Vaterlandes

heischen könnte, nach allem Vermögen
zu wetteifern.

3 .
Daß ihre Absicht keine andern sein, als
jene auf den sittlichen und wißenschaftlichen
Zustand des teutschen Adels vorteilhaft zu
wirken, und ihn durch Erhebung und



Vermehrung seines innern Gehalts, der Stufe
würdig zu machen, welche ihm

Verfaßung und Geseze im teutschen
Vaterland einräumen .

4 .

Daß ihr Wunsch und ihr Bestreben dahin
gehen, die freundschaftliche Verbindung

zu welcher Sie gegenwäitig hier den
Grund legen, zu Erreichung des ausgesproche-

nen Zwekes, durch ganz Teutschland aus-
zubreiten .

5 .

Daß daher jeder aus Ihnen, bei seiner
Rükkehr in die heimatlichen Gegenden,
seine Freunde, Verwandte und Bekannte,
welche Kraft und Beruf dazu fühlen, ein-
laden könne und solle, diesem vater-

ländschen Vereine beizutreten.
6 .

Daß Sie für ein besonders wirksames
Mittel zum vorgesezten Zweke

erachten, wenn die altväterische
Gastfreiheit unter dem teutschen Adel
wieder eingeführet und dadurch der

persönliche Verkehr unter denselben



B.
befördert würde, so wie auch,

7.
wenn nicht nur unter dem Adel im all-
gemeinen; sondern besonders unter
den Mitgliedern des Vereines, inner-
halb zu bestimmender Bezirke, zu
gewißen zeiten freundschaftliche Zu-
samenkünfte statt fänden, bei
welchen so wol Erneuerung und Belebung
altväterischen Sinnes, als auch Verbreitung

desselben und wechselweises Berichtgeben
über den Fortgang des Vereines zum
Hauptgegenstande dienen müßten.

8.

Daß Sie allezusamen, und jeder aus
Ihnen für sich den ernstlichen Willen
aussprechen: In ihrem häußlichen

und öffentlichen Leben, den wahren,
altertümlichen Ritterlichen Geist des
teutschen adels zu erweken, denselben
in ihren und den ihnen befreundeten
Geschlechtern zu erhalten und zu bewaren

und durch Beispiel und Zuspruch dahin

zu wirken, daß jede geistige und körper-
liche Bildung unter dem teutschen adel

immer mehr fortschreite.



9 .
Daß diejenigen unter Ihnen, welchen
ihre Fähigkeiten und persönliche Verhält-

niße es gestatten, alles sammeln werden,
was auf altteutsche Sprache, Sitten, Ge-
schichte, Kunst und Altertümer Bezug hat,
daß Sie solches durch Briefwechsel, oder
mündlichen Vortrag dem Vereine und

dessen Mitgliedern mitteilen, und auch

wol durch schriftliche Aufsäze und abhandlungen,
solche grundsäze und Gedanken verbreiten
wollen, welche geeignet sind, den adel
zu seiner ursprünglichen Bestimmung: der
erste und gebildeteste Stand im Staate zu sein,
zu bilden.

10.

Daß Sie im Einzelnen so wohl durch Bei-
spiel und Aneiferung, als auch, wenn der
Himmel in der Folge ihre Bemühungen

segnet, im allgemeinen durch kräftige
Einwirkung, der Erziehung des jungen
teutschen Adels, als wovon hauptsächlich
alles Gute und bleibende ausgehet,
nach all Ihrem Vermögen, beför-
derlich sein wollen.



11 .

Daß, so wie Sie allen Tand, und
kleinlichte Spielerei als ihrer Ab-
sicht und ihrer Bestimmng unwürdig be-
trachten, Ihnen dennoch nichts Bildliches,
was mit Erinnerung an ein schönes Zeit-
alter, und an wahrhaft große und edle Männer
der Vorwelt, die Seele, zu hohen und vater-
landischen Gesinnungen zu erheben geeignet
ist, fremd; sondern viel mehr an-
gelegen sein soll, durch festliche Feirung
großer teutscher Geschichstage, im häuß-
lichen Zirkel; oder wo es möglich im Kreise
gleichgestimmter Nachbarn, immer nehr

teutschen Sinn zu verbreiten. Sie werden
daher über Vestsezung solcher ächt-
teutscher Festtage mit einander über-
ein kommen, auf daß der Freund an der
ostsee, wie jener am Rhein, und
der an der Elbe wie der an der Donau

wiße, daß an jenem Tage, zu jener Stunde
seiner durch ganz Teutschland von seinen
Freunden mit Liebe gedacht, und lauter
Wunsch für des vaterlandes Wohl zum

Himmel geschikt werde.



12.

sind
Daß, so wie Sie überzeugt, daß
ohne inneren Zusammenhang, und

ohne einen Mittelpunkt , nach welchem
sich die Glieder bewegen und von deme

sie hinwieder Anweisung und Leitung
erhalten, ein Verein weder bestehen;
noch viel weniger kräftig wirken könne,
sie es für unumgänglich notwendig halten,

sich eine Verfassung zugeben, welche
ihrer Verbindung Haltbarkeit, und ihrem
Bestreben Übersicht gewähre, und in Hin-
sicht auf Zwek und Mittel abstufungen,
in Bezug auf Wirken und Helfen,
für sehr
geignet erachte.

13.

Daß Sie folgich zuerst eine örtliche Ein-
teilung des teutschen Vaterlandes in
gewiße Kreise vestsezen, und so wie

ihnen alles politische fremd bleiben solle, Sie
auch bei dieser Abscheidung sich nicht an



C

die politische Geograph: Teutschlandes
halten; sondern um mehrerer Bequem-
lichkeit willen nachfolgende KreisEin-
teilung belieben wollen:

1. Schwaben (für jezt auch inclusive Schweiz)
2. Franken,
3, Baiern,

4, Rheinland,
5, Burgund,
6, Westphalen,
7, Hessen,
8, NiederSachsen,

9. Die Marken und Pommern,
10, Preussen,

11, Thüringen, (inclsve: Kursachsen)
12, Schlesien und Lausiz,
13, Böhmen und Maehren,
14, Oesterreich.

14 .
Daß jeder dieser Kreise wieder
in besondere Bezirke abgeteilt



werde, denen man die Benennung:
Gau beilegen will. Wie zum
Beispiele :

Schwaben,

1. Breisgau,
2. Hegau,

3. Linzgau,
4. Ortenau ,

5. Allgau,
6. Donau ,
7. Nekar,

8. Schwarzwald,

10. Schweiz.
15

Daß jeder Gau einen Vorsteher
haben soll, so auch jeder Kreiß;
daß die Allgemeine Versammlung
sich aus den vorgesezten aller Kreise,
so wie die Kreisversammlung sich aus
den Vorgesezten aller Gaue bilden, soll.



16.

Daß der gesammte Verein einen
die

Vorsteher haben soll , der Ver-

sammlung berufen, in derselben den
Vortrag haben, die Stimmen
sammeln ⌜, und die Beschlüße aus-

sprechen und ausfertigen solle,
daß ihme ein Ausschuß, unter

den Kreis Vorstehern gewählt, zum
Beistande gegeben werden soll,
um in geeigneten Fällen schleuniger
beraten zu können.

+
der Außschuß soll durch den Kreisvor-

steher alle Jare
bei der allgemeinen Versamlung ge-
wählt werden und aus 4 Proto Rittern

bestehen
⌜ im ?falle? paria sind, entscheiden

17 .
Daß, wenn es ausführbar wird,
der Verein unter den Schuz eines

teutschen Fürsten gestellt werde,
der durch seine Handlungen,
Einsicht und Muth das Vertrauen des

Vereines erworben hat.
18 .

Daß Versammlungen gehalten werden,



bestimmte und unbestimmte.

die Ersten in jedem Gaue zu den
vier Jars zeiten, in jedem Kreise
halbjärig, für den Verein, ein-
mal im Jare .

die zweiten in den Gauen und Kreisen
bei festlichen Veranlaßungen; oder auf
ausdrükliches Verlangen der Mehrheit

der Mitglieder, für den ganzen
Verein, wenn es der Vorsteher und
Ausschuß für dringend erachten; oder

so die Mehrheit sämmt: Mitglieder es
verlangte .

Außerordentliche für die Wahl
eines Vorstehers des Vereines.

19.

Daß jedem Mitgliede freistehe nebst der
Gau Versammlungen auch jene des

Kreises und auch die des ganzen Ver-
eines zu besuchen.



D.
20 .

Daß bei den Gau versammlungen
über das Verhandelte Protocolle ge-
führt und vierteljärig an die Kreis vor-
steher gesandt werden sollen.

Daß daßelbe bei den Kreisversamlungen
geschehe, welche ihre Protocolle, nebst
auszügen aus den Gau Protokollen an

den Vorsteher des Vereines einsenden.
21.

Daß jedem Mitglied des Vereines
freistehen solle, die Protokolle der

Gaue, der Kreise und des Vereins
bei den Vorstehern einzusehen.

22.
Daß zwar jedes Mitglied das Recht haben
soll, einen Edelmann zur Auf-
nahme in den Verein vorzuschlagen,
daß aber dieser Vorschlag durch den
Vorgesezten des Gaus, bei der Kreis-

Versammlung unterstüzt, und



bei der allgemeinen Versamlung des
Vereines durch das Mehr genehmiget
werden müße. Außer dem soll jeder
der eintreten will zwene Ritterbürtige
Bürgen für sich beibringen.

23.

Daß aber, insolange nicht in jedem
Gaue wenigstens drei Ritter auf-
genommen sind, die Aufnahme

der Mitglieder den Kreisver-
sammlungen heimgestellt bleiben
sollen .

24.

Daß so wie aller Anfang klein,
und ein kleines Hauswesen mit
weniger Bedürfnissen; also auch
mit weniger Wirkung kann ange-
fangen und bestritten werden, der
Verein, bei seinem reinen,
ernstlichen und thätigen Bestreben
im vesten Vertrauen auf Gottes



Segen, ein fröhliches und kräftiges
Gedeihen und Wachsthum hoffet,
aus dem sich manche liebliche Blüthe
und Früchte entwikeln werden,

die für jezo nur noch zu ahnden sind;
zur Zeit ihrer Reife aber denn auch
fernere Einrichtungen und Bestimmungen
erfordern, welche zu berathen und in
freundschaftlicher Eintracht vestzu-

sezen der Verein dann mit
Freude beflißen sein wird.
Endlichen und

25 .

Erklären die Unterzeichneten:
daß Sie keinen für einen wahren
Edelmann halten, könnte er auch
seine Ahnen bis zu Wittekind
hinauf führen, der nicht fromm
gegen Gott, treu und gehorsem
gegen Vaterland und Fürsten,

mild und gerecht gegen seine Unter-



gebene, bescheiden im Glük, muthig
im Unglück und freigebig gegen
Arme, ein alle Menschen mit
Liebe umfaßender Bruder ist.

Mit diesen Gesinnungen beginnen

sie das löbliche Werk ihrer Veredlung
und stellen all anders Gott anheim.

Geschrieben zu Wien in Oesterreich, am 10. Jänner 1815.

JvLasberg



Praes. 11 Maerz 1818 in Schione.
Schwaben .

1. Karl von Baden Freiherr, zur Liel &c. Breisgau. 1.

2. Franz von Bodmann Freiherr, zu Bodmann. Höhgau. 2
3. von Errol Schauenstein Freiherr, zu Millingen.
4. von Euzenberg Grav, zu Singen &c. – .

5. August von Enzberg Freiherr , zu Mühlheim Nekargau. Nr. 3
6. von Falkenstein Freiherr, zu Breisgau.

2. Niklaus von Freiberg Freiherr, zu Wellendingen. Donau. Nr. 4

8. Iulius von Gemmingen Freiherr, zu Steinegg. &c Nekargau.

9.) von Hornstein Freiherr, zu Weiterdingen &c. Höhgau.

10. Marquard von Hundbiss auf Waltrambs, Freiherr, zu bischofzell. Thurgau . 5

11. Joseph von Lasberg, Freiherr, zu Eppishausen. Thurgau. vel schwarzwld.
12. Herrmann von Owe, Freiherr, zu Wachendorf. Nekargau .

13. Joseph von Reischach, Freiherr, zu Immendingen. &c Schwarzwald. 6
14. Karl von Schreckenstein, Freiherr, zu Bielafingen. Linzgau. 7

15. Hans von Thurn, Grav, zu Berg. Thurgau.
JvLaberg

N. 14.

– .
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